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Überblick Voranschlag

Wie bereits im letzten Jahr wird an die Bürgerinnen und Bürger ein Zusammenzug mit den gesamten Kosten 
von Voranschlag und Finanzplan versandt. Auf der Gemeindeverwaltung und im Internet kann der kontogenaue 
Voranschlag eingesehen werden.

Gesamtbeurteilung
Für das Jahr 2023 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 261 253.00 gerechnet. Wir haben einen Gesamt-
ertrag von CHF 3 309 200.00 budgetiert. Beim Aufwand budgetieren wir Ausgaben von CHF 3 570 453.00. Es sind 
Nettoinvestitionen von CHF 1 156 000.00 vorgesehen. Zu den einzelnen Ausgaben und zum Aufwand wird im 
nachfolgenden Bericht Genaueres erläutert.

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten 

Überblick Voranschlag 

Wie bereits im letzten Jahr wird an die Bürgerinnen und Bürger ein Zusammenzug mit den 
gesamten Kosten von Voranschlag und Finanzplan versandt. Auf der Gemeindeverwaltung 
und im Internet kann der kontogenaue Voranschlag eingesehen werden. 

Gesamtbeurteilung und Antrag Gemeinderat 
Für das Jahr 2023 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 261‘253.00 gerechnet. Wir 
haben einen Gesamtertrag von CHF 3‘309‘200.00 budgetiert. Beim Aufwand budgetieren wir 
Ausgaben von CHF 3‘570‘453.00. Es sind Nettoinvestitionen von CHF 1‘156‘000.00 
vorgesehen. Zu den einzelnen Ausgaben und zum Aufwand wird im nachfolgenden Bericht 
genaueres erläutert. 

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten 

Kommentar zur finanziellen Entwicklung 

Stromkosten Gemeinde Alpthal 

Die Strompreise in allen Schwyzer Gemeinden, die vom EWS (Elektrizitätswerk Schwyz) 
beliefert werden, steigen im Verhältnis zu anderen Stromlieferanten übermässig. In der 
Gemeinde Alpthal ist mit einer Kostenerhöhung von 111 Prozent zu rechnen.  
Im Schweizer Durchschnitt rechnet die ElCom für einen durchschnittlichen Haushalt mit 
einem Preisanstieg von 27 Prozent. Während das EBS (das Elektrizitätswerk des Bezirk 
Schwyz) den Strompreis mit 25 Rp/kWh unterdurchschnittlich erhöht, verlangt das EWS ab 

2021 VA
2022

VA
2023

FP
2024

FP
2025

FP
2026

Aufwand 2’983’433 3’289’078 3’570’453 4’409’343 3’469’963 3’521’373
Ertrag 3’153’934 3’008’690 3’309’200 3’283’950 3’521’800 3’234’950
Aufwand-
/Ertragsüberschuss 170’501 -280’388 -261’253 -1’125’393 51’837 -286’423

Finanzausgleich 1’185’200 1’328’500 1’329’300
Eigenkapital 877’905 597’517 336’264 -789’379 -737’542 -1’023’965
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Finanzentwicklung

Kommentar zur finanziellen Entwicklung

Stromkosten Gemeinde Alpthal
Die Strompreise in allen Schwyzer Gemeinden, die 
vom EWS (Elektrizitätswerk Schwyz) beliefert werden, 
steigen im Verhältnis zu anderen Stromlieferanten 
übermässig. In der Gemeinde Alpthal ist mit einer 
Kostenerhöhung von 111 Prozent zu rechnen. 

Im Schweizer Durchschnitt rechnet die ElCom für 
 einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Preis-
anstieg von 27 Prozent. Während das EBS (das Elek-
trizitätswerk des Bezirks Schwyz) den Strompreis mit 
25 Rp/kWh unterdurchschnittlich erhöht, verlangt das 
EWS ab 2023 einen Strompreis von über 40 Rp/kWh. 
Das EWS, als langjähriger Stromlieferant der Ge-

meinde Alpthal, begründet die Verdoppelung des 
Strompreises als reiner Stromeinkäufer damit, keine 
Eigenproduktion zu haben. 

Es ist aber bekannt, dass das EWS zu rund 90 Prozent 
der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW) ge-
hört und die CKW ihrerseits gehört zu 81 Prozent der 
AXPO Holding AG, dem grössten Produzenten von 
Eigenstrom in der Schweiz. 

Der Gemeinderat wird sich daher eingehend mit der 
Frage beschäftigen, inwieweit sich eine Gemeinde mit 
einer Beschwerde bei der ElCom gegen diese über-
mässigen Preiserhöhungen wehren kann. 



5

Beitrag Anschluss Schmutzwasserleitung
Die Gemeinde Alpthal und der Kanton Schwyz gewäh-
ren der Oberallmeindkorporation Schwyz, für den An-
schluss eines WCs in der Forsthütte Stei, einen Unter-
stützungsbeitrag an den Anschluss an die öffentliche 
Schmutzwasserleitung von je maximal CHF 7 000.00.

In den Genuss von Beiträgen an Projektierungs- und 
Baukosten von abwassertechnischen Sanierungen ge-
langt, wer ausserhalb des Baugebietes an das öffent-
liche Kanalisationsnetz anschliesst und ihm dadurch 
unzumutbare Kosten entstehen (Einführungsgesetz 
zum Gewässerschutzgesetz).

Sanierung Wasserleitung der Gemeinde Alpthal 
Im Jahr 2023 wird ein Vorprojekt für die nächste Sa-
nierungs-Etappe der Wasserversorgung der Gemein-
de Alpthal, zwischen Grund und Eigen, in Angriff 
genommen. Im Jahr 2024 sollen die Dienstbarkeits-
verträge mit den Grundeigentümern abgeschlossen 
und die Baueingabe eingereicht werden. Im Jahr 2025 
wird mit der Ausführung der Bauarbeiten gerechnet.

Erneuerung Anlageüberwachung Reservoir Malosen
Die Datenverbindung des Leitsystems zwischen dem 
Reservoir Malosen und der Gemeindekanzlei ist ver-
altet und muss erneuert werden. Es liegt eine Offerte 
in der Höhe von rund CHF 13 500.00 vor. 

Konzept VTM 
Ob Unwetter, Trockenheit oder Erdbeben; verschiede-
ne Ausnahmesituationen bergen das Potenzial, eine 
sichere Versorgung mit Trinkwasser zu erschweren 
oder gar zu verunmöglichen. Alle Wasserversorger 
sind deshalb verpflichtet, ein Konzept zur Bewälti-
gung solcher Herausforderungen zu erarbeiten, um 
eine möglichst lange Aufrechterhaltung der Versor-
gung sicherzustellen, eine rasche Störungsbehebung 
zu ermöglichen und eine permanente Verfügbarkeit 
von Trinkwasser zu gewährleisten. 

Das kantonale Amt für Umwelt und Energie hat die 
Gemeinden bereits im Jahr 2021 aufgefordert, das 
Konzept gemäss der Verordnung über die Sicherstel-
lung der Trinkwasserversorgung in schweren Mangel-
lagen (VTM) zu erstellen. Die Erstellung des Konzepts 
wird an ein Fachbüro übergeben. Von diesem Konzept 
sollen alle Wasserlieferanten auf dem Gemeindege-
biet von Alpthal profitieren, sodass nicht alle ein eige-
nes Konzept erarbeiten müssen. Der Aufwand wird 
auf CHF 30 000.00 geschätzt. 

Kommunale Schutzzonenplanung 
Gemäss dem kantonalen Biotopschutzgesetz ist die 
Gemeinde für die Biotope von regionaler und kan-
tonaler Bedeutung innerhalb des Gemeindegebiets 

zuständig. Dafür muss die Gemeinde ein Schutzin-
ventar erstellen und die Schutzziele für die bezeich-
neten Objekte definieren, sowie für den Schutz und 
den Unterhalt der Objekte sorgen. Für den Schutz 
und die Pflege der Schutzzonen werden mit den Land-
eigentümern oder den Bewirtschaftern (Landwirte) 
Bewirtschaftungsverträge abgeschlossen. In diesen 
Verträgen sind die betroffenen Schutzflächen sowie 
die Massnahmen zum Schutz und deren Unterhalt be-
zeichnet. Die Arbeiten für die Überarbeitung des kom-
munalen Schutzzonenplans und des Inventars der 
Natur- und Landschaftsschutzobjekte der Gemeinde 
Alpthal wurden an das Ingenieurbüro bpp Ingenieu-
re AG, Einsiedeln, vergeben. Die Überarbeitung wird  
voraussichtlich über die nächsten zwei Jahre andau-
ern, daher werden für 2023 CHF 6 000.00 und für 2024 
CHF 2 000.00 eingestellt.

Schiessstand Riedboden
Der Kugelfang im Riedboden wurde im Jahr 2003 
nach den Weisungen der Kantonalen Umweltbe-
hörde saniert. In der Rechnung 2003 ist unter übri-
ger Umweltschutz, Dienstleistungen ein Betrag von  
CHF 46 928.57 ausgewiesen. Die damalige Sanierung 
fand aber offenbar keinen Eintrag in den Kataster der 
sanierten Scheibenstände. Nun tritt voraussichtlich 
2024 eine Revision des Umweltschutzgesetzes in Kraft, 
welche eine höhere Abgeltung des Bundes vorsieht. 

Erhöhung Stellenpensum Gemeindeverwaltung
Eine interne Auswertung hat aufgezeigt, dass die An-
gestellten in der Alpthaler Gemeindeverwaltung seit 
Jahren viele Überstunden generieren und Ferien nicht 
beziehen können. Die Gemeindeverwaltung funktio-
niert aktuell über der Belastungsgrenze. Deshalb soll 
der bewilligte Stellenplan von 240 Stellen prozent um 
50% erhöht werden. 

Im Laufe der Jahre ist durch die Bürokratisierung, die 
Mehrung von Rechtsstreitigkeiten und die Verrecht-
lichung durch Gesetze, Verordnungen und Auflagen 
der Aufwand im Bereich Bau-, Asylwesen und Kanz-
leiarbeit enorm gestiegen. Im Vergleich mit anderen 
Gemeinden wies die Gemeinde Alpthal bislang einen 
kleinen Verwaltungsanteil aus. Zudem werden jegli-
che Einsätze an Abendsitzungen von Behörden und 
Kommissionen (ca. 70 Sitzungen pro Jahr) ausserhalb 
der Arbeitszeit geleistet.

Erhöhung Entschädigung Gemeinderat 
Im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden ist 
die aktuelle Entschädigung der Gemeinderäte für die 
Ausübung ihres Amtes sehr bescheiden. Um auch in 
Zukunft gute und fähige Leute für den Gemeinderat 
gewinnen und alle Sitze besetzen zu können, ist eine 
Erhöhung der Entschädigung erforderlich. 
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Der Arbeitsaufwand der sieben Gemeinderäte ent-
spricht einem 100%-Pensum. Der Gesamtgemeinde-
rat hat im Jahr 2021 einen ungefähren Jahreslohn von 
CHF 55 000.00 erhalten. 

Es wird beantragt, dem Gesamtgemeinderat neu  
CHF 78 000.00 als Jahreslohn zu vergüten. Die de-
taillierte Erarbeitung des Reglements über die Ent-
schädigung und Sitzungsgelder an die Mitglieder von 
Behörden und Kommissionen ist noch in Bearbeitung.

Erneuerung Eingangstüren Mehrzweckanlage
Für das Jahr 2023 wurde der Ersatz der Eingangstüren 
ins Foyer und den Vereinsraum / die Abwartswohnung 
mit CHF 34 000.00 budgetiert. Die bestehenden Türen 
sind energietechnisch veraltet und weisen einen gros-
sen Wärmeverlust auf, zudem kann mit dem Ersatz der 
Türen eine optische Angleichung an die im Jahr 2022 
ersetzten Türen bei der Gemeindekanzlei erfolgen.  

Anschluss Fernwärmeverbund 
Der Anschluss an den Fernwärmeverbund der Holz-
energie Alpthal AG konnte nicht wie geplant auf den 
Winter 2022/23 erfolgen. Aus Bau- und liefertechni-
schen Gründen verzögert sich der Anschluss auf vor-
aussichtlich im Sommer 2023. Die Mehrzweckanlage 
und das Schulhaus werden vorübergehend nochmals 
mit Heizöl beheizt. 

Erhöhung Feuerwehrersatzabgaben
Die geplanten Ausgaben der Feuerwehr Alpthal sind 
über Jahre massiv höher als die Einnahmen. Daher 
ist die Erhöhung der Ersatzabgaben unausweichlich. 
Die Erhöhung soll vorerst CHF 40.00 pro Steuersub-
jekt betragen. Auf lange Sicht muss jedoch nach einer 
alternativen Lösung gesucht werden, um höhere Ein-
nahmen zu generieren. 

Ersatz Feuerwehr-Bus
Im Jahr 2023 soll die Beschaffung eines Ersatz-Mann-
schafts-Busses für die Feuerwehr in Angriff genom-
men werden. Der eigentliche Kauf erfolgt im Jahr 
2025. Die Lieferfrist für Fahrzeuge dieser Art dauert 
im Moment 2 Jahre.
 
Anschaffung Schulbus
Die Gemeinde Alpthal hat im Sommer 2022 einen 
Schulbus geleast und zwei Schulbusfahrer angestellt. 
Der Schulbus wird für den täglichen Transport der Kin-
dergartenkinder von Brunni/Alpthal nach Trachslau, 
sowie der Primarschüler von Brunni nach Alpthal 
eingesetzt. Zudem werden die Primarschüler Alpthal 
auf ihren Schulausflügen und zum Schwimmunter-
richt mit dem eigenen Schulbus transportiert. Da-
durch entfallen die Auslagen für Fahrten von externen  
Car-Unternehmen. 

Im Jahr 2027 ist das Leasing beendet und der Schul-
bus ist ganz im Besitz der Gemeinde Alpthal. 

Kindergarten Trachslau
Die Auslagen für den Kindergarten, der seit dem 
Schuljahr 2021/22 in Trachslau geführt wird, hat sich 
aufgrund der Anzahl Kinder erhöht. Für das Jahr 2023 
wird mit Auslagen in der Höhe von CHF 152 000.00 
gerechnet. 

Aufnahme Flüchtlinge
Der Verteilschlüssel der Schwyzer Gemeinden wurde 
durch den Kanton erhöht. Die Gemeinde Alpthal ist 
somit verpflichtet, 12 Personen aufzunehmen. Vorwie-
gend handelt es sich um ukrainische Flüchtlinge. Nach 
langer, aufreibender Suche konnte Wohnraum gefun-
den werden. Anfang November sind die Flüchtlinge 
gemäss Verteilschlüssel durch die Gemeinde Alpthal 
aufgenommen worden.

Erstellung Alpweg
Die Erstellung eines Wanderweges entlang der Alp, 
auf der Strecke zwischen Eigeli und Brunni, erscheint 
im Moment unerreichbar. Alle involvierten Personen 
und Ämter raten davon ab, sich mit den Umwelt-
schutzverbänden anzulegen. Das geplante Teilstück 
liegt in einer Naturschutzzone, was die Realisierung 
des Weges massiv erschwert. Deshalb wird das Pro-
jekt aktuell nicht weiterverfolgt. 

Energie sparen in der Gemeinde Alpthal 
Auch die Gemeinde Alpthal will Strom sparen, um ih-
ren Beitrag an die Umwelt und die steigenden Kosten 
zu leisten. Die Strassenbeleuchtung im Dorf ist bereits 
mit LED-Technik ausgerüstet. Weitere Massnahmen 
werden durch den Gemeinderat geprüft.

Antrag des Gemeinderates über die Geneh-
migung des Rechnungsvoranschlages 2023  
mit einem Steuerfuss von 135 Steuereinhei-
ten.

Der Gemeinderat beantragt

a.  den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem 
Aufwandsüberschuss von CHF 261 253.00 zu ge-
nehmigen;

b.  den Voranschlag der Investitionsrechnung mit 
Nettoinvestitionen von CHF 1 156 000.00 zu ge-
nehmigen;

c.  den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 135% einer 
Einheit festzusetzen;

d.  den Finanzplan zur Kenntnisnahme.
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Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke 
und Gemeinden den Voranschlag 2023 (Erfolgsrechnung Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 
2024 – 2026 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Bestimmungen. 
Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als nachhaltig und vertretbar.

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 135 Prozent einer Einheit beurteilen wir als notwendig.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 261 253.00 inklusive 
einem Steuerfuss von 135 Prozent einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von CHF 1 156 000 zu genehmigen.

Alpthal, 14.10.2022

Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Alpthal

Werner Steiner, Präsident Andrea Deuber Karl Steiner 56
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Gebühren Wasser Abwasser Kehricht Feuerwehr 
    neu

Grundgebühr (1. Wohnung) ab 1.1.12 150.– 55.–  50.–
Grundgebühr (jede weitere Wohnung) ab 1.1.12 150.– 35.–   50.–
Grundgebühr (Gewerbe, Industrie, Kioske) ab 1.1.12 150.– 55.–   50.–
Grundgebühr (Hotel, Restaurant, MZA) ab 1.1.12 150.– 135.–  50.–

Mengengebühr (mit Wasserzähler)  0.60 / m3 0.80 / m3   
Mengengengebühr Landwirtschaft  0.40 / m3

Miete Wasserzähler 20.–    
Hydrantengebühr  0.2 ‰ des Gebäudewerts

Mengengebühr (ohne Wasserzähler)

  – 1. Wohnung  160.–   
  – jede weitere Wohnung  120.–

Gebührenmarken    0.65 /   17 l  
    1.30 /   35 l  
    2.60 /   60 l  
   3.90 / 110 l 
Container für Gewerbe (gewichtsabhängig)    0.25 / kg

Steuerbares Einkommen bis Fr. 29 999.−    220.–

Steuerbares Einkommen von Fr. 30 000.− bis Fr. 49 999.−    240.–

Steuerbares Einkommen ab Fr. 50 000.−    290.−

Zusammenstellung Gebühren Abfallbeseitigung,  
Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Feuerwehr

Steuersätze für Natürliche Personen

Steuerfuss-Vergleich 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gemeinde 135% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 135%*

Bezirk 60% 60% 60% 60% 55% 55% 50% 50% 50% 40%*

Kanton 120% 145% 170% 170% 170% 160% 150% 150% 120% 120%*

Röm. kath Kirchgemeinde 35% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25%*

Gesamtbelastung 350% 375% 400% 395% 390% 375% 360% 360% 330% 320%*

Evang. Ref. Kirchgemeinde

Einsiedeln 27% 24% 24% 24% 24% 24% 30% 30% 30% 30%*

 *  mit Vorbehalt der jeweiligen Genehmigung

Feuerwehr 
alt

180.–

200.–

250.−
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Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag geprüft und ist zu folgendem Entschluss gekommen: Die Geneh-
migung eines Investitionskredites von CHF 1.07 Mio. inkl. MwSt für die Sanierung der Brunnistrasse vom Lümpe-
nenbach bis Anfang Gspaastrasse ist zu befürworten.

Alpthal, 12.10.2022

Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Alpthal 

Werner Steiner, Präsident Andrea Deuber Karl Steiner 56

Traktandum 3.2
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Traktandum 3
Genehmigung einer Ausgabenbewilligung von CHF 1,07 Mio.  
inkl. MwSt für die Sanierung der Brunnistrasse vom  
Lümpenenbach bis Anfang Gspaastrasse

Traktandum 3.1 
Erläuterungen zur Sanierung der Brunnistrasse

Im Voranschlag für das Jahr 2021 wurden die Planungsarbeiten (Vorprojekt) für die Erneuerung der Strasse 
vom Lümpenenbach bis Anfang Gspaastrasse budgetiert. An der Budgetgemeinde im Dezember 2021 wurde 
das Sachgeschäft «Genehmigung eines Investitionskredites von CHF 1,03 Mio. inkl. MwSt für die Sanierung der 
Brunnistrasse vom Lümpenenbach bis Anfang Gspaastrasse» vorgestellt. Das Geschäft wurde abgelehnt und an 
den Gemeinderat mit dem Antrag um Überarbeitung zurückgewiesen.

Eine komplette Sanierung von diesem Strassenabschnitt im Brunni drängt sich infolge des schlechten Zustandes 
der Strasse auf. Die Strasse wurde im Jahr 2000 das letzte Mal umfassend saniert. Verschiedene Mängel wie 
Beschädigungen der Randabschlüsse, Belagsrisse, beschädigte Meteorwasserschächte sowie örtliche Belagsaus-
brüche und Setzungen entlang der gesamten Strasse erfordern eine neuerliche Sanierung. 

Das Projekt wurde, wie bei der Gemeindeversammlung im Dezember 2021 gefordert, überarbeitet. Der aktuelle 
Vorschlag sieht vor, die Strasse nach der Sanierung im gleichen Umfang wiederherzustellen. An der Strassen-
breite und am Strassenverlauf wird nichts geändert. Die behindertengerechte Bushaltestelle wird vorläufig nicht 
umgesetzt und die Unterflurcontainer wurden gestrichen.

Entlang der Strasse wurden sechs Sondagen inkl. Druckproben gemacht. Zusätzlich konnte der Leitungsgraben 
beim Neubau Skischule begutachtet werden. Anhand den Sondagen hat sich gezeigt, in welchen Bereichen es 
reicht, den Deckbelag zu ersetzen und an welchen Stellen auch die Tragschicht / Kofferung ersetzt werden muss. 
Die Strassenentwässerung wird nahezu im gesamten Projektperimeter komplett erneuert.

Wenn dem Sanierungsprojekt durch die Gemeindeversammlung zugestimmt wird, werden Anfangs 2023 die 
Ausführungspläne erarbeitet, die Ausschreibungsunterlagen erstellt, die Offerten eingeholt und die Arbeiten 
vergeben. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2023 fertiggestellt werden.
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Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung folgendes zu beschliessen:

1.   Für die Sanierung der Brunnistrasse, auf dem Abschnitt vom Lümpenenbach bis Anfang Gspaastrasse, sei eine 
Ausgabenbewilligung von CHF 1.07 Mio zu genehmigen; 

2.  Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Die Abstimmungsfrage lautet: 
Wollen Sie der Ausgabenbewilligung von CHF 1,07 Mio. inkl. MwSt für die Sanierung der Brunnistrasse vom Lümpe-
nenbach bis Anfang Gspaastrasse zustimmen?

Traktandum 3.3 
Abstimmung über die Genehmigung eines Investitions kredites 
von CHF 1,07 Mio. für die Sanierung der Brunnistrasse von 
Lümpenenbach bis Anfang Gspaastrasse
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Traktandum 4
Beratung über die Übertragung der Sachgeschäfte der  
Gemeindeversammlung an die Urne

Traktandum 4.1
Erläuterung über die Übertragung der Sachgeschäfte der  
Gemeindeversammlung an die Urne

Ausgangslage
Die Stimmberechtigten sind das oberste Organ der Gemeinden und Bezirke. Sie üben ihre Befugnisse an der 
Urne aus (Urnensystem), soweit nicht die Gemeindeversammlung oder die Bezirksgemeinde zuständig ist (Ver-
sammlungssystem).

In der Gemeinde Alpthal gilt das Versammlungssystem für die Sachabstimmungen. Die kommunalen Wahlen 
haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Alpthal bereits im Jahr 2004 an das Urnensystem angebunden.  

Mit wenigen Ausnahmen haben alle Bezirke und Gemeinden im Kanton Schwyz die Beschlussfassung an der 
Urne eingeführt. 

Der Entscheid, künftig die Sachgeschäfte der Gemeindeversammlung an die Urne zu bringen, obliegt den Stimm-
berechtigten der Gemeinde Alpthal. Diese stimmen über den Wechsel des Versammlungssystems an der Urne ab.  

Die Gemeinde Alpthal zählt aktuell 614 Einwohner, davon sind 476 in Gemeinde-Angelegenheiten stimmberech-
tigt.

Entscheidungsgrundlagen
Die ordentlichen Gemeindeversammlungen der Gemeinde Alpthal sind schwach besucht. In den letzten Jahren 
schwankte die Teilnahme zwischen 6 und 11% der Stimmberechtigten.  

Die Stimmbeteiligung an der Urne betrug in den letzten drei Jahren durchschnittlich 52%. Die geringste Stimm-
beteiligung lag bei 39%, die höchste bei 81%, je nachdem wie ansprechend das Thema den Stimmberechtigten 
erschien.

Es ist somit offensichtlich, dass eine wesentlich höhere Zahl von Stimmberechtigten bei Urnenabstimmungen in 
Gemeinde-Angelegenheiten mitentscheiden würde. Dadurch wird ein deutlich repräsentativerer Entscheid des 
Volkswillens abgebildet.

Mit der Einführung des Urnensystems haben die Stimmberechtigten zudem mehr Zeit, um sich mit dem jewei-
ligen Geschäft zu befassen, da zwischen der Gemeindeversammlung (Beratung) und/oder dem Versand der Ab-
stimmungsunterlagen zusätzlich Zeit zur Verfügung steht.

Die Stimmberechtigten können ihre Stimmzettel während drei bis vier Wochen vor der Abstimmung einreichen 
und müssen nicht, wie beim Versammlungssystem, an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort präsent 
sein. 

Die Abstimmungen im offenen Handmehr an der Gemeindeversammlung lässt keine Anonymität zu. Dies er-
schwert die ehrliche Abstimmung für Personen mit einer Minderheitsmeinung.  

Der Aufwand für die Gemeindeverwaltung ist für die Urnenabstimmungen etwas höher als wenn die Sachge-
schäfte an der Gemeindeversammlung entschieden werden. 
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Gesetzliche Grundlagen
Gemäss § 12 des Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und Bezirke vom 25. Oktober 2017
(GOG, SRSZ 152.100) würden die Stimmberechtigten zukünftig über folgende Geschäfte an der Urne beschliessen:
a)   den Erlass einer Gemeindeordnung;
b)   den Erlass von Rechtssätzen, soweit nicht nach kantonalem oder kommunalem Recht ein anderes Organ zu-

ständig ist;
c)   die Erteilung von Ausgabenbewilligungen und deren Erhöhung;
d)   den Erwerb und die Veräusserung von Grundstücken mit Ausnahme geringfügiger Geschäfte;
e)  den Erlass eines Personal- und Besoldungsreglements für die Mitarbeiter der Gemeinde und ihrer Anstalten;
f)   die Errichtung von juristischen Personen des öffentlichen oder privaten Rechts und von Zweckverbänden sowie 

über den Beitritt zu solchen;
g)   Bestandes- und Gebietsänderungen;
h)  Zusammenarbeitsverträge mit anderen Gemeinden, mit denen hoheitliche Befugnisse übertragen oder neue 

Ausgaben bewilligt werden;
i)   Initiativen und allfällige Gegenvorschläge zu Pluralinitiativen;
j)   weitere durch die Gesetzgebung vorgesehene Geschäfte.

Über die der Urnenabstimmung unterstellten Sachgeschäfte und Ausgabenbewilligungen ist weiterhin vorgängig 
an der Gemeindeversammlung zu beraten (§ 13 GOG). Die Urnenabstimmung würde am darauffolgenden Eid-
genössischen Abstimmungssonntag erfolgen.

Gemäss § 16 GOG entscheidet die Gemeindeversammlung weiterhin abschliessend über: 
a)  die Festsetzung des Voranschlags, der Nachtragskredite und des Steuerfusses sowie die Kenntnisnahme der 

übrigen Teile des Finanzplanes;
b)  die Genehmigung der Jahresrechnung; 
c)  die Einbürgerungen;
d)  weitere durch das kantonale Recht ausdrücklich der Gemeindeversammlung vorbehaltenen Geschäfte. 

Weiteres Vorgehen
An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 wird gemäss § 97 lit. a GOG und § 13 Abs. 1 GOG nicht 
über den Antrag des Gemeinderates abgestimmt. Das Geschäft wird am Abstimmungssonntag vom 12. März 2023 
an der Urne vorgelegt.

Bei einer Annahme würde das Urnensystem per sofort Inkraft treten. Bei Ablehnung des Geschäftes würde wei-
terhin das Versammlungssystem an der Gemeindeversammlung angewendet.



Traktandum 4.2
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag geprüft und befürwortet die Übertragung der Sachgeschäfte 
der Gemeindeversammlung an die Urne. Diese Handhabung empfindet die RPK als zeitgemäss und so können 
auch wieder mehr Bürger/innen zum Abstimmen bewegt werden.  

Alpthal, 12.10.2022

Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Alpthal 

Werner Steiner, Präsident Andrea Deuber Karl Steiner 56

Traktandum 4.3
Empfehlung des Gemeinderates
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, über die Sachgeschäfte der Gemeindeversammlung künftig an 
der Urne abzustimmen (vgl. § 97 lit. a GOG und § 13 Abs. 1 GOG). 
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Fotos: Sarah BaumannEingangsbereich Gemeindeverwaltung

Gang in Richtung neues Büro und SitzungszimmerSicht aus Büro Gemeindeverwaltung



Druckerei Franz Kälin AG, Einsiedeln

Einladung zur Gemeindeversammlung
(Budgetgemeinde)

Mittwoch, 7. Dezember 2022, 20.00 Uhr
Mehrzweckanlage, Turnhalle

 Traktanden

 1. Wahl von 3 Stimmenzählern

 2. Berichte und Erläuterungen der Ressorts

 3. Genehmigung eines Investitionskredites von CHF 1,07 Mio.  
  inkl. MwSt für Sanierung der Brunnistrasse vom Lümpenenbach  
  bis Anfang Gspaastrasse

 3.1 Erläuterungen zur Sanierung der Brunnistrasse
 3.2 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission
 3.3 Abstimmung über die Genehmigung eines Investitionskredites von  

 CHF 1,07 Mio für die Sanierung der Brunnistrasse vom Lümpenenbach  
 bis Anfang Gspaastrasse

 4. Beratung über die Übertragung der Sachgeschäfte der  
  Gemeindeversammlung an die Urne

 4.1 Erläuterungen über die Übertragung der Sachgeschäfte der  
 Gemeindeversammlung an die Urne

 4.2 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 4.3 Empfehlung des Geimeinderates

 5. Vorlage des Rechnungsvoranschlages 2023 und  
  Finanzplanung 2024 – 2026

 5.1 Erläuterungen zu der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung  
 für das Jahr 2023

 5.2 Erläuterungen zum Finanzplan 2024 – 2026
 5.3  Bericht und Antrag der Rechnungsprüfer
 5.4 Abstimmung über die Genehmigung des Rechnungsvoranschlages 2023  

 mit einem Steuerfuss von 135 Einheiten

 6. Verschiedenes 

 6.1 Aussprache und Anregungen
  (Anträge können unter diesem Traktandum nicht gestellt werden)

Über eine zahlreiche Teilnahme freut sich   Der Gemeinderat


